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Wiener Landtag
Sitzung vom14 .Juli 1933 .

Präsident Dr .Neubauer eröffnet um 17 Uhr die Sitzung .
Eswirdin die Tagesordnungeingegangen.
Abg .Broczyner erstattet den Bericht über die Gebarung

der Wr .Landeshypothekenanstalt im Jahre 1932 .
Abg. WernischDr .( chr . soz . )stellt fest ,dass währenddes ganzenGe- ¬

schäftsjahres1932die Gebarungder Anstaltsich lediglich auf dasZinsen¬
abwicklungsgeschäftbeschränkte .DiePauschalvergütungvon20 . 000Sfür
die mit der Geschäftsfühfung verbundenenKosten an dieZentralsparkasse
bemängeltderRednerals zuhoch,nimmtdagegenmitbesondererGenugtuung
die Feststellungdes Berichteszur Kenntnis ,dass die FragederGold-¬
klausel für Pfandbrief -und Darlehensgeschäfte erst im Frühjahr 1933durch
Notverurdnungder Hundesregierunggelöst wurde .Seine Parteierwarte ,
dass die Landeshypothekenanstaltsich imlaufendenGeschäftsjahrewieder
grössererAktivitätbefleissigenwirdals bisher .DieNachfragenachHypo¬
theken ist gross,der Bedarfan Geldist bewegend ,die Hypohhekenwürden
aufdie gesamteWirtschaftbefruchtendwirken .Daherist unsereForderung
nachgrösserer Aktivität nur berechtigt .Mit diesemVorbehaltwordenwirdaa
vorliegenden Berichtgenehmigen .

DerBerichtwirdgemässdemAntragdesReferontengenohmigt,
st . . Dr.Dannobergberichtetüberdie Novellozu domGosotz

betreffend die zeitlicho Befreiungvonder Wohnbausteueraus demTitolder
Bauführung .Dr .

Dr . Arnold( chr,soz, ) bemærkt ,or wollo die vorliegendeNovello
zumAnlassnehmenumübereinigenotwendigeAenderungendesWahnbausteuer-¬
gesetzeszu sprochen .DiesesGesetzhat einige sehr arge Mängel ,deren
Behebungair schonwiederholtverlangt haben .Vorallemist derBefrei-¬
ungsparagrophsehrmangelhaftgefasst .DasGesetzsiehtwohldieMöglichkeit
der BefreiunggemeinnützigerEinrichtungenvonder Wohnbausteuervor,stellt
jedochnicht die Notwendigkeitder Bofreiungfest undöffnot damitderWill-¬
kür der VerwaltungsbehördonTür undTor ,die boi dr Befre jung sichlediglich
von parteipolitischen Gesichtspunkten leiten lässt .Insbesondere wirddie
Befroiungnichtgwährt,wennessichumkatholischePrivatasnhulenhandelt.
DieRathausverwaltungbetrachtetwesalseinenLuxus,wannjemandsein
Kindin einePrivatschuleschickt,obwohldieBovölkerungvonWienbesonde»
seit domJahre1919,wosihin WieneingewisserKulturbolschewismusinder
Schulegeltendmacht,wodio berüchtigtenGlöckel- Erlässein die Schuleoin-¬
griffen,massenhaft zu den katholischen Privatschulen ihre Zufluchtnimmt
undzwarnichtnurchristlichsozialeEltern ,sondernElternbis tiefhinnin
in diesozialdemokratischePartei .WirChristlichsozialeverlangen,dassdie
öffentlichen SchulenvondiesemkulturkämpferischenGeist gründlichberei -¬
nigt werdenund ebenso von der vaterlandslosen und volkstumsfremdenArt
derUnterrichtsmethoden,diedamalsspeziellinWienzurGeltunggekommensind.
HeutorächensichdieseMothodenbitter undes kostetheutealleMühe,der
JugendwiedervaterländischeundösterreichischeGesinnungbeizubringen.
VielleichtwärenSieheuteselbstfroh,wennSiedamalsnichtdenGedanken
an VaterlandundVolkstumaus demHerzender Kindermit Gowaltauszumor-¬
zen versucht hätten . Wirdanken bei disem Anlass auch jenem christlichso¬

zialem Unterrichtsminister ,der als erster mit gewissenGlöckelorlässen
aufgeräumthat( Ldh .Beifall . d .Chr .soz . ) .Selbstverstähdlüchdarfmandabei
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nicht stohonble ibon ,sondern was VolksfrremdsundGlaubensfeindliches inden
Unterrichthineingetragenwurde ,mussgründlichausgeräumgwordon .Ausser-¬
domverlangen wir für die Eitern die Freiheit ,ihre Kinder in ausgesprochen
katholische Kchulen zu schicken .Und wir verlangen die Unterstützugg undSub
ventionierung dieser Schulen durch die öffentlichen Körperschaften .Zunächst
mussdie Besteuerungdieser Privatschulon fallen . Wirstellen daherden
Antrag ,dem§ 3,Punkta ,als Zahl 5 anzufügen :" DieSteuerpflichtfällt
für Räumeweg ,die einemZweckgewidmetsind,der nach dan am31 .Dezember
1922 in Goltung gestandenen gesetzlichen Bestimmungen den Anspruch auf

dauerndeGebäudesteuerfreiheitbegründethätte .Dafürentfällt § 3 b Punkt1 .
Wirwissenwohl,welchesSchicksaldi semAntragbeschiedensein wird ,aber
wir macen die Erreichung unaerer Ziele nicht von Ihrer Gnadeabhängig .
Wirwerdenunsere Ziele erreichen undwir werdenauchin den Mitteln ,umun¬
sere Ziele zu ermichen ,nicht wählerisch sein .( Zwischenrufe . d .Soz .dem. !
WasmeinenSie damit ! )DerRednerbezeichnetes sodannals höchstmerkwürdige
dass auch für Gärten und Jugends telplätze die Bodenwertabgabebezahlt
werden muss .Es , wärenim Gegenteik Schulenfür solcheEinrichtungen
zu prämiieren und auszuzeichnen . Wirwollen hier keinen Antrag stellen ,aber
mangebe demBundnicht die Schuldfür verhinderteSteuererleichterungen .
Kein Menschhindert die Gemeindedaran ,hier die notwendigenErleichser - ¬

ungenzugewähren. WennSienichtsolbsteinlenkenkönnen ,wireindnicht
schulddaran ,wennin ganzOesterreicheine solcheStimmungdagegenherrscht ,
dass Wienein Landmit domgleichenRechtenist wi jedes andereLand .DieBo- ¬
völkerungvonganzOesterreichstehtdagegenauf ,dassdieWienerRathaus-¬
undLandesverwaltungeinesozialdemokratischeParteizentralefür Oosterreich
ist . Daswirdundmussdndereswerden( Loth .Beffall . . Chr.soz. )

St . R.Dr .Dannebergbenerkt ,Abg .Dr .Arnoldhabeda inseinmmEifereinMalheurgehabt ,in demer dasGosetzüberdieWohnbausteuermitdem
vorliegendenGesetzüberdie zeitlicheBefreiungvonderWohnbausteueraus
demTitol der Bauführungverwechselthabe .Dahererübrigeos sichauch ,
auf die Ausführungendes Abg .Dr .Arnaldeinzugehen .DervonAbg .Dr .Arnold
gestellte Antragkönnteeigentlichnicht zur Abstimmungkommen,da oseinen
§3„Punkta ,zudemDr .ArnoldoinenAntraggestellthat,indemvorliegendenGesotz nichtgibt .

Abg .Dr .Arnoldstellt in einer tatsächlichenBerichtigung
fost ,essei ihmganzklar gowesen ,dass nicht eine NovelleüberdasWohnbau-¬
steuergesetz ,sonderneineNovellezudemGesetzbetreffenddiezeitlicho
Befreiungvonder WohnbaustouerausdemTitel dr BauführungzurBeratung
steheunder habeaucheingangsseinerRedeausdrücklichfestgestellt ,dass
er dioBeratungdiesesGesetzesbenütze,umübernotwendigeAbänderungen
desWohnbausteuergesetzeszusprechen. erster und

DievorliogendeNovellewirdin/zweiterLesungangenommen,
der AntragDr .Arnoldwirdabgelehnt .

St . R.Dr .DanneborgberichtetsodannüberdieNovellozumLustbarkoitsabgabegesetz .
Abg . Dr .Zörnlaib ( shr . soz, ) bemerkt ,das Lustbarkeitsabgabe - ¬

gesetz soi gleich von seiner Geburt an ,reformbedürftig gewesen .BeiNovel- ¬von Stquerg orgsotlierungen,/diedioMehrhoitvorschlägt,wiederholtsichaberimmerdas¬
selbe ,dass sie auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite wegnimmt .
BisherdachtedieRathausmehrheit,dassosimmersoweitrgehenwird ,den
Bürgerndieser Stadtwtwaswegzuhehmen.Vorkurzemhatsie aberauchdas
Schicksalerreicht,eswurdoihnenvonderBundesregierungauchetwaswog-¬122
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genommenund ,wasihnenfrüherbeidonanderenRechtwar,mussIhnenhetzt ,
woes Sioselbstbotrifft,billig sein .In BesprechungdervorliegendonNo-¬
vollobemerktder Rodner ,dass,obwohljetzt einegewisseStaffelungderLust-¬
barkeitsabgabeeingeführt wordo ,der ErmessensspielraumdesMagistrates
immornochzugrosssoi .Esmusseinegewisse Sicherheitgegendiesesfreie
Ermessengeschaffenwerden.Wirbeantragondaher ,dassfürsportlicheVeran-¬
staltungen als Maximalgrenzenicht 33 1/3 Prozont,sondernbloss 26Prozont
fostgesetztwerdenunddassdergeringsteAbgabensatzvon10Prozentbei
einerBemessungsgrundlagebis 3000undnichtblesbis2000SGeltunghaben
soll . FallsdieserAntragahgelehntwordensollte ,schlagenwirinnerhalbder
Grenzendes RoferentenantwurfesfolgendeStaffelungder Abgabevor :
BeieinerBemessungsgrundlagebiseinschliesslich3000Shöchstens10%,bei 3001 S bis 10 . 000S 14 %,boi lo . oolhis 20 . 000S 19 %,von20 . 001

biseinschliesslidh30. 00026%unddarüberhinaus331/3%.( Lebh.Beifall. . Chr .soz . )
St .R .Dr. Dannebergbenerkt ,er könnesichdemAntragvdesAbg.

Dr .Zörnlaibnichtanschliessen,daesgeradoinderheutigenZeitnotwendig
sei ,für SportveranstaltungeneinengewissenSpielraumzu lasson .Eswäro
auch gar nicht im Interesse der Beranstalter solbst gelegen,oine sostarke

Skalafestzusetzon,andiedioBohördeimmergebundenwäro.Aussordemgeht
dorAntragZörnlaibnachobenhinüberdashinaus,washeutemitdemFuss-¬
ballverbandvoreinhrtist ,sodassdanngewissoSpiole höher

bosteuertwerdenwürdon ,als os houteder
Fall ist .Anderorseitsgeht der AntragZörnlaibnachuntonhinweniger
weit in der Begünstigungder kleineren Spielo,als sie heute schonprak- ¬
tischvomMagistratgeübtwird .DerAntragZörnlaibwillbeieinorBesteuerun
gruhdlagebis3000SeinenSteuersatzvon10%feststollen,währendderMa-¬
gistratheuteschonbiszu5000SnurdenAbgabesatzvon1oProzentanwendet.
DieInterossontenhättonalsokeinoFroudedran,wennderAntragZörnlainangonommonwürdo ,

DasGosetzwirdhieraufunterAblehnungdesAntragesZörn-¬erster und
laibin/zweiter Bosungangenommen.

NacheinemReferatedesSt. . TandlerwirdsodanndieNotelle
ers t0zudemGesotzbotreffendHeil- ,Pfloge-,Gebär-undIrrenanstaltenIn/zweitorLesungangenommene

SchlussderSitzung18Uhr10.
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